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1. Einleitung 

Der Sport ist in Deutschland in mehr als 90.000 Sport- und Turnvereinen, darunter auch Spitzen-
sportverbände, organisiert.1 Für den Sportbetrieb – sowohl für den Spitzen- als auch für den Brei-
tensport – sind funktionstüchtige, moderne und attraktive Sportanlagen entscheidend. Der aktu-
elle Koalitionsvertrag sieht daher vor, „die Offensive für Investitionen in Sportstätten von Kom-
munen und Vereinen unter Beachtung von Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit und Inklusion“ auszu-
weiten. Ebenso sollen „bessere Rahmenbedingungen für den Spitzensport“ geschaffen werden.2  

Die Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und Finanzierungskompetenzen für den Bereich des Sports 
liegen grundsätzlich bei den Bundesländern (Art. 30, 70 ff., 83 ff., 104a Abs. 1 Grundgesetz für 
die Bundesrepublik Deutschland, GG3). Der Bau und der Erhalt von Sportstätten für den Vereins- 
und Breitensport fallen in der Regel in die Zuständigkeit der Kommunen (Art. 28 Abs. 2 GG), für 
deren Finanzausstattung die Länder zuständig sind. Unabhängig davon unterstützt der Bund die 
Länder und Kommunen bei dieser Aufgabe mit verschiedenen Programmen z. B. aus den Berei-
chen Städtebau und Klimaschutz.4 Ein wesentlicher Anknüpfungspunkt für eine Bundesförde-
rung ergibt sich indes aus der Aufgabe des Bundes für die gesamtstaatliche Repräsentation, die 
auf dem Gebiet des Sports vornehmlich und prioritär auf den Spitzensport gerichtet ist: „Die För-
derzuständigkeit des Bundes für den Spitzensport ist vor allem auf eine Mitförderung durch den 
Bund und nicht auf eine die Länder ausschließende Inanspruchnahme einer alleinigen Zustän-
digkeit für diesen Sachbereich ausgerichtet. Die Zuständigkeiten des Bundes begründen sich hier  

 

1 Breuer, Christoph/Feiler, Svenja, Sportvereine in Deutschland: Ergebnisse aus der 8. Welle des Sportentwick-
lungsberichts, Bundesinstitut für Sportwissenschaft (Hrsg.), 2021, S. 20 f., abrufbar unter 
https://www.bisp.de/SharedDocs/Downloads/Publikationen/Publikationssu-
che_SEB/SEB2020_2022Teil1.pdf;jsessionid=40CE2A63C0C3B8D9CBE70CFD0B28ADC4.inter-
net982?__blob=publicationFile&v=3. Dieser sowie alle weiteren Links wurden zuletzt abgerufen am 21. Mai 
2024. 

2 Mehr Fortschritt wagen – Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit, Koalitionsvertrag 2021-2025 
zwischen der SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP, S. 90, abrufbar über die Bundesregierung, unter 
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/koalitionsvertrag-2021-1990800.  

3 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer  
100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2478). 

4 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Carolin Bachmann sowie weiterer Abge-
ordneter und der Fraktion der AfD, BT-Drs. 20/9797 vom 14. Dezember 2023, S. 1 ff. Siehe zudem Deutscher 
Olympischer Sportbund (DOSB), Bundesförderung für Sportstätten und Sporträume (Stand: April 2023), abruf-
bar unter https://cdn.dosb.de/user_upload/Sportstaetten-Umwelt/2023-04-20_DOSB_Foerderprogramme-
Sport_A3_final.pdf und Programm des Bundesministeriums des Innern zur Förderung des Leistungssports so-
wie sonstiger zentraler Einrichtungen, Projekte und Maßnahmen des Sports auf nationaler und internationaler 
Ebene mit Rahmenrichtlinien (Leistungssportprogramm – LSP) vom 28. September 2005, abrufbar unter 
https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_28092005_SP43730011.htm.  

https://www.bisp.de/SharedDocs/Downloads/Publikationen/Publikationssuche_SEB/SEB2020_2022Teil1.pdf;jsessionid=40CE2A63C0C3B8D9CBE70CFD0B28ADC4.internet982?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bisp.de/SharedDocs/Downloads/Publikationen/Publikationssuche_SEB/SEB2020_2022Teil1.pdf;jsessionid=40CE2A63C0C3B8D9CBE70CFD0B28ADC4.internet982?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bisp.de/SharedDocs/Downloads/Publikationen/Publikationssuche_SEB/SEB2020_2022Teil1.pdf;jsessionid=40CE2A63C0C3B8D9CBE70CFD0B28ADC4.internet982?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/gesetzesvorhaben/koalitionsvertrag-2021-1990800
https://cdn.dosb.de/user_upload/Sportstaetten-Umwelt/2023-04-20_DOSB_Foerderprogramme-Sport_A3_final.pdf
https://cdn.dosb.de/user_upload/Sportstaetten-Umwelt/2023-04-20_DOSB_Foerderprogramme-Sport_A3_final.pdf
https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_28092005_SP43730011.htm
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aus der Natur der Sache oder kraft Sachzusammenhangs mit einer ausdrücklich ausgewiesenen 
Kompetenzmaterie, wie der gesamtstaatlichen Repräsentation.“5   

Das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) hat kürzlich mit dem Ziel, den Leis-
tungs- und Spitzensport neu zu strukturieren, indem für die Förderung des Spitzensports eine 
spezialgesetzliche Grundlage geschaffen wird, einen Referentenentwurf zum Gesetz zur Regelung 
der Förderung des Spitzensports und Errichtung der Sportagentur (Sportfördergesetz – SpoFöG) 
vorgelegt. Damit soll die Verantwortung für die Förderung des Spitzensports ausdrücklich dem 
Bund zugewiesen werden. Zur Förderung des Spitzensports gehört nach dem Entwurf auch die 
Bereitstellung einer angemessenen Infrastruktur. Dazu soll der Bund unter Berücksichtigung 
übergeordneter sportfachlicher und wirtschaftlicher Kriterien bauliche Maßnahmen an anerkann-
ten Standorten des Spitzensports anteilig fördern. Im Vordergrund stehen die Einrichtungen der 
Olympiastützpunkte sowie anerkannter Bundesstützpunkte (§ 8 des Entwurfs). 

Auch in Österreich und in der Schweiz liegen die Kompetenzen für den Sport in erster Linie auf 
regionaler Ebene. Die vorliegende Dokumentation beschäftigt sich auftragsgemäß mit der staatli-
chen Förderung von Sportanlagen und Trainingslagern in den Ländern Österreich und Schweiz. 

2. Förderung von Sportanlagen und Trainingslagern in Österreich 

Nachfolgend werden Regelungen und staatliche Maßnahmen zur Förderung von Sportanlagen 
und Trainingslagern in Österreich sowie damit zusammenhängende sonstige Förderungen bei-
spielhaft dargestellt. 

2.1. Bundesebene  

Art. 15 und 17 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), Stand 2024, abrufbar unter 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1930_1/ERV_1930_1.pdf. 

Nach der österreichischen Verfassung fallen die Gesetzgebung und der Vollzug in Angelegenhei-
ten des Sports in die verfassungsrechtliche Kompetenz der Bundesländer (vgl. Art. 15 B-VG), die 
eigene landesrechtliche Regelungen geschaffen haben. Der Bund besitzt daher in erster Linie eine 
Förderkompetenz, welche sich aus Art. 17 B-VG ergibt, der – unabhängig von sonstigen Zustän-
digkeiten – Bund und Länder als Träger von Privatrechten (Privatwirtschaftsverwaltung) be-
stimmt.  

 

5 Unterrichtung durch die Bundesregierung, 15. Sportbericht der Bundesregierung, BT-Drs. 20/5900 vom 3. März 
2023, S. 21 f., abrufbar unter https://dserver.bundestag.de/btd/20/059/2005900.pdf; Wissenschaftliche Dienste 
des Deutschen Bundestages, Spitzensportförderung in ausgewählten europäischen Ländern, WD 10 - 3000 - 
013/23, Sachstand vom 1. Juni 2023, S. 5 ff., abrufbar unter https://www.bundestag.de/re-
source/blob/959340/cb0960d9009ae9bf9ce9fd921b242ea9/WD-10-013-23-pdf-data.pdf. Näher zu den Zuständig-
keiten des Bundes für den Sport siehe Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Sport als Staats-
ziel im Grundgesetz, WD 10 - 3000 - 069/18, Ausarbeitung vom 6. September 2018, S. 9 ff., abrufbar unter 
https://www.bundestag.de/resource/blob/591832/139b6646e66df754ac8907697bfb2683/WD-10-069-18-pdf-
data.pdf.  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1930_1/ERV_1930_1.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/059/2005900.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/959340/cb0960d9009ae9bf9ce9fd921b242ea9/WD-10-013-23-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/959340/cb0960d9009ae9bf9ce9fd921b242ea9/WD-10-013-23-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/591832/139b6646e66df754ac8907697bfb2683/WD-10-069-18-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/resource/blob/591832/139b6646e66df754ac8907697bfb2683/WD-10-069-18-pdf-data.pdf
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Bundesgesetz betreffend die Förderung des Sports (Bundes-Sportförderungsgesetz 2017 – 
BSFG 2017), Stand 2022, abrufbar unter https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Ab-
frage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009941 sowie § 20 Bundesgesetz vom 28. November 
1989 zur Regelung des Glücksspielwesens (Glücksspielgesetz – GSpG), Stand 2023, abrufbar un-
ter https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnum-
mer=10004611.  

§ 1 Abs. 2 BSFG 2017 stuft die Förderung des Sports in Österreich als gesamtgesellschaftliches 
Anliegen und wichtiges öffentliches Interesse ein. Nach § 2 Abs. 1 Nr. 8 BSFG 2017 soll durch 
die Bundes-Sportförderung auch die Sportstätteninfrastruktur gestärkt werden. Das Gesetz defi-
niert eine Sportstätte in § 3 Nr. 11 als „Anlage, die ausschließlich oder überwiegend für die kör-
perliche Aktivität sowie die Betätigung im sportlichen Wettkampf oder im Training bestimmt ist 
(z. B. Sporthalle, Sportplatz, spezielle Anlage für einzelne Sportarten), einschließlich den, dem 
Betrieb der Anlage oder der Vorbereitung für die Benützung der Anlage dienenden Einrichtun-
gen, Bauten und Räumlichkeiten.“ Förderfähig sind die Errichtung, Erneuerung, Erweiterung, 
Modernisierung und Sanierung von bundesrelevanter Sport-Infrastruktur und von Sportstätten 
von gesamtösterreichischer Bedeutung (§ 14 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m. § 3 Nr. 13 BSFG 2017). Voraus-
setzung dafür ist nach § 15 Abs. 1 BSFG 2017, dass diese Förderungen den Richtlinien der inter-
national anerkannten Sportfachverbände entsprechen, es sei denn, es handelt sich um Trainings-
stätten, bei denen auch ohne Einhaltung dieser Richtlinien den sportlichen Anforderungen aus-
reichend Rechnung getragen wird. Zudem werden Bundessporteinrichtungen, also Sportstätten 
mit angeschlossenen Unterkünften inklusive Verpflegung (§ 3 Nr. 2 BSFG 2017), mit Hilfe von 
Zuschüssen gefördert (§ 5 Abs. 3 Nr. 5 BSFG 2017).  

Förderfähig sind darüber hinaus die „Beschickung von Athletinnen/Athleten, Betreuerinnen/Be-
treuern zu Wettkämpfen und Trainingskursen“ in Form einer Mittelverteilung an Bundes-Sport-
fachverbände6 sowie „Investitionen in Sportleistungszentren“7 (§ 7 Abs. 1 Nr. 5 und 8 BSFG 
2017). Die Förderung von Olympiazentren wird vom Gesetz als Vorhaben gesamtösterreichischer 
Bedeutung eingestuft (§ 14 Abs. 1 Nr. 16 BSFG 2017) und aus dem Grund dem Bund zugewie-
sen.8 Die Vergabe, Abwicklung und Kontrolle der Förderungen wird durch die Bundes-Sport 
GmbH9, eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die nach § 28 Abs. 2 BSFG 

 

6 Siehe dazu Bundes-Sport GmbH, Verbandsförderung gem. § 5 Abs. 1 Nr. 1 BSFG 2017, Förderjahr 2023, abruf-
bar unter https://www.bundes-sport-gmbh.at/wp-content/uploads/2023/05/Foerderjahr2023_Veroeffentli-
chung_%C2%A739BSFG2017_20230511.pdf. Hier werden auch die Fördermittelansätze verschiedener Ver-
bände für den Bereich Beschickung zu Wettkämpfen und Trainingskursen dargestellt.  

7 Sportleistungszentren sind z. B. die Fußball Akademien in allen Bundesländern. Näher siehe Österreich, Sport-
leistungszentren, abrufbar unter https://www.oesterreich.com/en/sport/sportzentren.  

8 Siehe hierzu auch Konzept Olympiazentren Austria 2021 – 2024, 2021, abrufbar unter https://www.olym-
pia.at/download/olympia/files/OZ_Konzept_Olympiazentren_Austria_2021-2024.pdf. (Nachwuchs-)Talente im 
Spitzensport sollen im Trainingsprozess und möglichst auch im Wettkampf insbesondere durch geeignete Trai-
ningsinfrastruktur umfassend unterstützt werden, um internationale Top-Leistungen erbringen zu können. 

9 Näher zur Bundes-Sport GmbH siehe auch Sport Austria, Struktur und Organisation des Sports in Österreich, 
abrufbar unter https://www.sportaustria.at/de/ueber-uns/struktur-und-organisation-des-sports-in-oesterreich.  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009941
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20009941
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004611
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004611
https://www.bundes-sport-gmbh.at/wp-content/uploads/2023/05/Foerderjahr2023_Veroeffentlichung_%C2%A739BSFG2017_20230511.pdf
https://www.bundes-sport-gmbh.at/wp-content/uploads/2023/05/Foerderjahr2023_Veroeffentlichung_%C2%A739BSFG2017_20230511.pdf
https://www.oesterreich.com/en/sport/sportzentren
https://www.olympia.at/download/olympia/files/OZ_Konzept_Olympiazentren_Austria_2021-2024.pdf
https://www.olympia.at/download/olympia/files/OZ_Konzept_Olympiazentren_Austria_2021-2024.pdf
https://www.sportaustria.at/de/ueber-uns/struktur-und-organisation-des-sports-in-oesterreich
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2017 im Eigentum des Bundes steht, durchgeführt. Ihr Ziel ist nach eigenen Angaben „die Schaf-
fung von leistungssteigernden Rahmenbedingungen für den Breiten-, Nachwuchsleistungs- und 
Spitzensport“.  

Nach § 20 GSpG tragen die österreichischen Lotterien, wie ähnlich auch in Deutschland, zur Fi-
nanzierung des Sports in Österreich bei. So stellt der Bund für Zwecke der Sportförderung nach 
den §§ 6 bis 13 BSFG 2017 jährlich einen Betrag von mindestens 120 Millionen Euro aus den Ab-
gabenmitteln zur Verfügung. 

Bundeskanzleramt, Regierungsdokumente, Aus Verantwortung für Österreich. Regierungspro-
gramm 2020-2024, S. 44, abrufbar unter https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzler-
amt/die-bundesregierung/regierungsdokumente.html.  

Im aktuellen Regierungsprogramm bekennt sich Österreich dazu, den Sport in seiner ganzen 
Breite als Bestandteil des Alltags bis hin zu optimalen Rahmenbedingungen für den Spitzensport 
zu unterstützen. In einem mit den Bundesländern und Gemeinden zu erarbeitenden Sportstätten-
entwicklungsprogramm sollen berücksichtigt werden: 

– Definition von Versorgungskriterien nach Sportart-Priorisierung für Spitzensport und Brei-
tensport, 

– Evaluierung und Neuordnung des Finanzierungsschlüssels,  
– Stärkung und Ausbau des „Zentrenansatzes“ (Olympia-, Bundesleistungszentren) samt Eva-

luation sowie 
– Definition von Sonderprojekten und Sonderbudgets für Regierungsleitprojekte im Zusam-

menhang mit der Rolle Österreichs als Austragungsort von Großereignissen (z. B. multi-
funktionales Nationalstadion). 
 

Darüber hinaus sollen ein digitaler Marktplatz zu Schulsportanlagen und Sportstätten sowie bes-
sere Rahmenbedingungen für die Nutzung von Verkehrsrestflächen wie Firmenparkplätzen für 
sportliche Aktivitäten geprüft, die ganzjährige Auslastung von öffentlich finanzierten Sportinfra-
strukturen, Gebäuden und anderen Liegenschaften verbessert und die Umsetzung der gesetzlich 
geregelten Barrierefreiheit von Sportstätten für Sporttreibende und Sportkonsumierende sicher-
gestellt werden.  

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS), Sportinfrastruk-
tur und Sportstätten: Leistungs- und Spitzensport, Nachwuchsleistungssport Förderprogramm, 
2021, abrufbar über das BMKÖS unter Sportinfrastruktur und Sportstätten, 
https://www.bmkoes.gv.at/sport/sportfoerderungen/formulare.html#abt1 
sowie Sportinfrastruktur und Sportstätten, abrufbar unter https://www.bmkoes.gv.at/sport/spit-
zensport/infra-sportstaetten.html.  

Auf Basis des § 14 BSFG 2017 hat das BMKÖS ein Förderprogramm für die Sportinfrastruktur im 
Bereich des Leistungs- und Spitzensports erstellt.10 Demnach wird für jedes Sportinfrastruktur-
vorhaben nur eine Förderung aus Bundes-Sportförderungsmitteln gewährt. Antragsberechtigt 

 

10 Zu besonderen Regelungen im Bereich des den Fußball vertretenden Bundes-Sportfachverbands siehe insbeson-
dere die §§ 7 und 9 BSFG 2017. 

https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/die-bundesregierung/regierungsdokumente.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/bundeskanzleramt/die-bundesregierung/regierungsdokumente.html
https://www.bmkoes.gv.at/sport/sportfoerderungen/formulare.html#abt1
https://www.bmkoes.gv.at/sport/spitzensport/infra-sportstaetten.html
https://www.bmkoes.gv.at/sport/spitzensport/infra-sportstaetten.html
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sind natürliche und juristische Personen sowie Körperschaften öffentlichen Rechts, welche die 
Durchführung einer bundesrelevanten, förderbaren Sportinfrastrukturmaßnahme planen und 
nachweisen, dass das Vorhaben ohne Bundes-Sportfördermittel nicht realisierbar ist. Als Ziele 
der Förderung, die bei der Fördervergabe berücksichtigt werden, werden in dem Programm ge-
nannt: 

– Verbesserung der Rahmenbedingungen zur erfolgreichen Ausübung von Spitzensport auf 
Basis von bundesweiten, abgestimmten Infrastrukturkonzepten, 

– nachhaltige Nutzung der bereits bestehenden Sportinfrastruktur und Sicherstellung der in-
ternationalen Standards, 

– Schaffung und Nutzung wertvoller Synergien im Spitzensport, 
– Optimierung der Trainingsinfrastruktur für den Leistungs- und Spitzensport und 
– Schaffung moderner Rahmenbedingungen und professioneller Infrastruktur zur Etablierung 

Österreichs als Gastgeberland von Sportgroßveranstaltungen und als Basis der Fortentwick-
lung der Athletinnen und Athleten. 
 

Ob das betreffende Sportinfrastrukturvorhaben die fachlichen Voraussetzungen erfüllt, wie z. B. 
die Möglichkeit, dort nationale und internationale Wettkämpfe durchführen zu können, wird 
durch das Österreichische Institut für Schul- und Sportstättenbau (ÖISS) mit einem Gutachten 
festgestellt. 
 
Österreichisches Institut für Schul- und Sportstättenbau (ÖISS), Begutachtung, Allgemeines, ab-
rufbar unter https://www.oeiss.org/oeiss/de/service/begutachtung/ sowie Grundlagen für ÖISS 
Begutachtung von Sportstätten – Neubau, Erweiterung und Sanierung insbesondere in Zusam-
menhang mit Fördervorhaben des Bundes und/oder der Länder, Stand Februar 2018, abrufbar 
unter https://www.oeiss.org/fileadmin/user_upload/Main/Service/Begutach-
tung/2018_02_07_Grundlagen_fuer_die_OEISS-Begutachtung_von_Sportstaetten.pdf. 
 
Das 1964 als Stiftung des Bundes und der Bundesländer gegründete ÖISS ist ein Fachinstitut für 
die Planung, den Bau und den Betrieb von Sport- und Bewegungsräumen in Österreich. Ziel der 
Sportstättenbegutachtung im Rahmen von Fördervorhaben ist es, die Zweckmäßigkeit (sportfunk-
tionale Eignung), Wirtschaftlichkeit (Angemessenheit unter Berücksichtigung des baulichen Auf-
wandes im Verhältnis zum Nutzen) und Sparsamkeit (Baukosten) sowie die Barrierefreiheit der 
Projekte sicherzustellen. Die Prüfung erfolgt auf der Grundlage einschlägiger Regelwerke und Kri-
terien. 
 
BMKÖS, Medical Support, abrufbar unter https://www.bmkoes.gv.at/sport/spitzensport/medical-
support.html. 
 
Grundlage des Förderprogramms Medical Support ist § 14 Abs. 1 Nr. 12 in Verbindung mit § 14 
Abs. 3 BSFG 2017, wonach die Bundes-Sport GmbH zur Förderung ermächtigt wird (Bereitstel-
lung aller sportrelevanten Wissenschaftsbereiche zur praxisorientierten Unterstützung des Nach-
wuchs-, Leistungs- und Spitzensports). Ziel ist eine bedarfsorientierte und zielgerichtete sport-
medizinische und regenerative Betreuung sowohl während Trainingslehrgängen und Wettkämp-
fen als auch präventiv, nach Verletzungen und zur Begleitung von Hochbelastungsphasen. An-
tragsberechtigt sind alle anerkannten österreichischen Bundes-Sportfachverbände mit klaren in-

https://www.oeiss.org/oeiss/de/service/begutachtung/
https://www.oeiss.org/fileadmin/user_upload/Main/Service/Begutachtung/2018_02_07_Grundlagen_fuer_die_OEISS-Begutachtung_von_Sportstaetten.pdf
https://www.oeiss.org/fileadmin/user_upload/Main/Service/Begutachtung/2018_02_07_Grundlagen_fuer_die_OEISS-Begutachtung_von_Sportstaetten.pdf
https://www.bmkoes.gv.at/sport/spitzensport/medicalsupport.html
https://www.bmkoes.gv.at/sport/spitzensport/medicalsupport.html


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Dokumentation 
WD 8 - 3000 - 026/24 

Seite 9 

ternationalen Zielsetzungen. Zielgruppe sind österreichische Athletinnen und Athleten, die Ka-
dermitglieder der Nationalkader sind und Perspektiven auf Teilnahmen an internationalen Groß-
sportveranstaltungen haben. 
 
Leistungssport Austria (LSA), Aufgaben und Herausforderungen, abrufbar unter 
https://www.leistungssport.at/institut/aufgaben/  
sowie Die LSA-Leistungen im Überblick, abrufbar unter https://www.leistungssport.at/services/. 
 
Das vom BMKÖS geförderte Bundesinstitut für den Leistungs- und Spitzensport in Österreich, 
das LSA, bietet mit dem Ziel einer Trainings- und Leistungsoptimierung eine sportwissenschaft-
liche, sportmedizinische und sporttherapeutische Betreuung im Spitzensport an: „Gemeinsam 
mit den im österreichischen Sport tätigen Partnern und unter Einbeziehung der verantwortlichen 
Trainer/innen soll eine innovative Trainingssteuerung begleitet und unterstützt werden. Durch 
fundierte Analysen und umfangreiche Diagnostiken sollen Auswirkungen auf die sportliche Leis-
tung erkannt und Konsequenzen für das Training abgeleitet werden.“ 
 
Bundes-Sport GmbH, Breitensport, abrufbar unter https://www.bundes-sport-gmbh.at/breiten-
sport/#:~:text=F%C3%BCr%20die%20F%C3%B6rderung%20des%20Breitensports,Entwick-
lung%20der%20gl%C3%BCckspielrechtlichen%20Bundesabgaben%20erh%C3%B6hen sowie 
Bekanntgabe der Möglichkeit zur Antragstellung auf Breitensportförderung und Förderpro-
gramm 2022–2025 gemäß Bundes-Sportförderungsgesetz 2017, Bereich: Breitensport – Bundes-
Sportdachverbände, abrufbar unter https://www.bundes-sport-gmbh.at/downloads/. 
 
Auch im Bereich des Breitensports fördert das BMKÖS in Kooperation mit der Bundes-Sport 
GmbH die Errichtung, Erhaltung, Miete und Instandhaltung von Sportstätten unter besonderer 
Beachtung von Barrierefreiheit, aber auch die Anschaffung und Instandhaltung von Sportgeräten, 
die Durchführung von Trainingsmaßnahmen und die Teilnahme an und Durchführung von Wett-
kämpfen (§ 10 Abs. 2 Nr. 4 BSFG 2017). Diese Förderung erfolgt gem. BSFG 2017 durch Bundes-
zuschüsse an die Vereine. Die Bundes-Sport GmbH führt hierzu aus: „Für die Förderung des Brei-
tensports stehen gem. § 20 GSpG mindestens € 54 Mio. als fixe jährliche Förderung zur Verfü-
gung. Diese Förderung kann sich abhängig von der Entwicklung der glückspielrechtlichen Bun-
desabgaben erhöhen. Die Breitensportförderung wird an insgesamt fünf Organisationen11 verge-
ben, die diese Förderung weiter in ihren Strukturen, die bis auf die lokale Vereinsebene führen, 
verteilen. […] Der Sportminister legt nach Anhörung eines mit 16 Mitgliedern besetzten Beirates 
[…] die strategischen Schwerpunkte für die jeweilige Förderperiode fest. Die Bundes-Sport GmbH 
(BSG) erstellt auf Basis dieser Schwerpunktsetzung ein Förderprogramm für die Förderperiode. 
Dieses Förderprogramm bildet die Grundlage für den jeweiligen Verband, ein Konzept für den 
Einsatz der in der Höhe gesetzlich festgelegten Fördermittel zu erstellen und bei der BSG zur Ge-
nehmigung vorzulegen.“ Weitere Einzelheiten können der Bekanntgabe entnommen werden. 
 
BMKÖS, Förderrichtlinien - Richtlinien für die Gewährung und Abrechnung von Förderungen 
gem. §§ 6 bis 15 BSFG 2017, Stand 19. Dezember 2018, abrufbar über BMKÖS, Sportförderungen, 

 

11 Diese Organisationen sind die Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur, der Allgemeine Sportverband 
Österreichs, die Sportunion Österreich, der Verband Alpiner Vereine Österreichs und der Österreichische Fuß-
ball-Bund. 

https://www.leistungssport.at/institut/aufgaben/
https://www.leistungssport.at/services/
https://www.bundes-sport-gmbh.at/breitensport/#:~:text=F%C3%BCr%20die%20F%C3%B6rderung%20des%20Breitensports,Entwicklung%20der%20gl%C3%BCckspielrechtlichen%20Bundesabgaben%20erh%C3%B6hen
https://www.bundes-sport-gmbh.at/breitensport/#:~:text=F%C3%BCr%20die%20F%C3%B6rderung%20des%20Breitensports,Entwicklung%20der%20gl%C3%BCckspielrechtlichen%20Bundesabgaben%20erh%C3%B6hen
https://www.bundes-sport-gmbh.at/breitensport/#:~:text=F%C3%BCr%20die%20F%C3%B6rderung%20des%20Breitensports,Entwicklung%20der%20gl%C3%BCckspielrechtlichen%20Bundesabgaben%20erh%C3%B6hen
https://www.bundes-sport-gmbh.at/downloads/
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Nationale Rechtsgrundlagen und Richtlinien unter https://www.bmkoes.gv.at/sport/sportfoerde-
rungen.html.  

Mit den auf Grundlage von § 24 BSFG 2017 erlassenen Richtlinien des BMKÖS wird die Abwick-
lung von Bundes-Sportförderungen wie z. B. Einzelheiten zu Verwendungsnachweisen festgelegt. 
Die Verbände, die die Fördermittel erhalten, haben ebenfalls Richtlinien für die Weitergabe der 
Mittel zu erstellen. Geregelt werden z. B. auch Ausnahmen von Höchstgrenzen bei Nächtigungs-
kosten für Sportveranstaltungen und Trainingslager.  

Sport Austria, Österreichische Bundes-Sportorganisation, Politische Forderungen: Sportstätten-
offensive und Gesundheitsoffensive, 25. April 2024, abrufbar unter https://www.sportaus-
tria.at/de/interessenvertretung-und-sportpolitik/politische-forderungen-sportstaettenoffensive-
und-gesundheitsoffensive. 

Sport Austria, eine gemeinnützige Institution mit der Ausrichtung, die Interessen des Sports in 
Österreich und in internationalen Organisationen zu vertreten, fordert aktuell von der Politik in 
das nächste Regierungsprogramm eine Sportstättenoffensive aufzunehmen: „Umsetzung einer 
Sportstättenoffensive: 1 Milliarde für die nächsten 5 Jahre auch im Sinne der ökologischen Nach-
haltigkeit von Sportstätten anhand eines konkreten Kurz-, Mittel- und Langfristplanes in Abstim-
mung mit dem organisierten Sport. Verpflichtende Zurverfügungstellung von mit öffentlichen 
Mitteln errichteten Schulsportstätten außerhalb der schulischen Nutzungszeiten.“ 

Bundesministerium Finanzen, Transparenzportal, Förderungen zum Thema Sport, Freizeit, ab-
rufbar unter https://transparenzportal.gv.at/tdb/tp/situation/npo/weitere-wirkungsberei-
che/sport-freizeit/alle.  
 
Das Transparenzportal führt die Förderungen zum Thema Sport auf. Neben der Sportstättenför-
derung werden auch die Übernahme der Trainer- und Wettkampfkosten in einzelnen Bundeslän-
dern dargestellt. 
 
2.2. Beispiele auf der regionalen Ebene der Bundesländer und Gemeinden 

Niederösterreich, Sportgesetz, Stand 18. November 2020, abrufbar unter 
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrNO&Gesetzesnummer=20000652 , 
Sportinfrastruktur, Stand 15. Januar 2024, abrufbar unter https://www.noe.gv.at/noe/Sport/Spor-
tinfrastruktur.html und Amt der niederösterreichischen Landesregierung, Digitale Buchungs- 
und Zutrittssysteme für Sportanlagen: Fördercall bis Ende 2024 verlängert, Pressemitteilung 
vom 24. Januar 2024, abrufbar unter https://www.noe.gv.at/noe/Digitale_Buchungs-_und_Zu-
trittssysteme_fuer_Sportanlagen-.html.  
 
Alle österreichischen Bundesländer haben eigene Sportgesetze erlassen. So fördert das Bundes-
land Niederösterreich als Träger von Privatrechten den Sport durch den Erwerb, die Errichtung 
und Erhaltung von Sportstätten sowie durch den Erwerb von kostenaufwendigen Sportgeräten  
(§ 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Sportgesetz). Antragsberechtigt sind niederösterreichische Gemeinden, 
Sportvereine, Sportfachverbände und Sportdachverbände. Die Förderung kann gem. § 3 Abs. 1 
Sportgesetz in der Gewährung einer nicht rückzahlbaren Beihilfe oder eines Zinsenzuschusses 
bestehen. Die Höhe der Förderung beträgt bei Beihilfen zwischen 10 bis 20 Prozent der anerkann-

https://www.bmkoes.gv.at/sport/sportfoerderungen.html
https://www.bmkoes.gv.at/sport/sportfoerderungen.html
https://www.sportaustria.at/de/interessenvertretung-und-sportpolitik/politische-forderungen-sportstaettenoffensive-und-gesundheitsoffensive
https://www.sportaustria.at/de/interessenvertretung-und-sportpolitik/politische-forderungen-sportstaettenoffensive-und-gesundheitsoffensive
https://www.sportaustria.at/de/interessenvertretung-und-sportpolitik/politische-forderungen-sportstaettenoffensive-und-gesundheitsoffensive
https://transparenzportal.gv.at/tdb/tp/situation/npo/weitere-wirkungsbereiche/sport-freizeit/alle
https://transparenzportal.gv.at/tdb/tp/situation/npo/weitere-wirkungsbereiche/sport-freizeit/alle
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrNO&Gesetzesnummer=20000652
https://www.noe.gv.at/noe/Sport/Sportinfrastruktur.html
https://www.noe.gv.at/noe/Sport/Sportinfrastruktur.html
https://www.noe.gv.at/noe/Digitale_Buchungs-_und_Zutrittssysteme_fuer_Sportanlagen-.html
https://www.noe.gv.at/noe/Digitale_Buchungs-_und_Zutrittssysteme_fuer_Sportanlagen-.html
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ten förderbaren Kosten, bei Schwerpunktprojekten bis zu 33,33 Prozent der anerkannten förder-
baren Kosten. Niederösterreich fördert zudem die Anschaffung und Installation von digitalen Bu-
chungs- und Zutrittssystemen, um freie Kapazitäten von bestehenden Sportanlagen bestmöglich 
zu nutzen.  Ein entsprechender Förderantrag kann von Gemeinden, Sportvereinen sowie Sport-
verbänden, die Eigentümer oder Betreiber von Sportanlagen sind, noch bis Ende 2024 eingereicht 
werden. 
 
Vorarlberg, Sportgesetz, Stand 18. Januar 2022, abrufbar unter https://www.ris.bka.gv.at/Gelten-
deFassung.wxe?Abfrage=LrVbg&Gesetzesnummer=20000431 sowie Richtlinie der Vorarlberger 
Landesregierung für die Förderung von Sportstätten, Sportstättenförderung, Regierungsbe-
schluss vom 28. März 2023, abrufbar unter  
https://vorarlberg.at/documents/302033/473155/Sportst%C3%A4ttenf%C3%B6rderrichtli-
nie+M%C3%A4rz+2023.pdf/23a72cd6-6a22-a998-97ed-14fbaa0d3a0a?t=1681464594828.  
 
Das Vorarlberger Sportgesetz hält in § 3 Abs. 4 fest: „Gemeinden mit mindestens 2.500 Einwoh-
nern sind als Träger von Privatrechten verpflichtet, wenigstens einen der Zahl und Zusammen-
setzung der Bevölkerung entsprechenden öffentlichen Sportplatz zu errichten und zu erhalten, 
soweit hierfür nicht von anderer Seite (z. B. Sportvereinigungen) Vorsorge getroffen ist. Unter ei-
nem Sportplatz ist eine Sportstätte zu verstehen, auf der Ballspiele und die hauptsächlichen Dis-
ziplinen der Leichtathletik betrieben werden können.“ Die Errichtung, Erweiterung oder Erneue-
rung von Sportstätten im Breiten- und Leistungssport werden auf Grundlage einer Richtlinie ge-
fördert, wobei in der Regel die Gemeinden, Gemeindeverbände, Dachverbände, Sport-Landes-
fachverbände und deren Sportvereine antragsberechtigt sind (§§ 4 und 5 der Richtlinie). Eine 
Förderung wird nach § 6 der Richtlinie in Form eines Zuschusses gewährt. Bei Projekten mit 
Baukosten über 300.000 Euro ist eine positive Stellungnahme des ÖISS erforderlich (§ 7 Abs. 4 
der Richtlinie). 
 
Innsbruck, Sportentwicklungsplan Innsbruck, 2023, abrufbar unter https://www.inns-
bruck.gv.at/_Resources/Persistent/9887944437cd6cbe3ffce509f14561fe7bd5bbd0/2023-SEP-End-
bericht_JR-FINAL_WEB.pdf.  
 
Innsbruck hat unter Einbeziehung der Innsbrucker Bevölkerung einen Sportentwicklungsplan er-
arbeitet, der im Jahr 2023 vorgestellt wurde. Er dient der Politik als Entscheidungsgrundlage für 
notwendige Investitionen im Sportbereich. Als wichtiges und dringendes Anliegen sollen die 
Nutzungsmöglichkeiten der vorhandenen Sportinfrastruktur in Innsbruck erweitert und mögliche 
alternative Flächen für Sport und Bewegung analysiert werden.  
 
3. Förderung von Sportanlagen und Trainingslagern in der Schweiz 

Nachfolgend werden staatliche Maßnahmen zur Förderung von Sportanlagen und Trainingsla-
gern in der Schweiz aufgeführt.12  

 

12 Zur Förderung von Infrastrukturen anhand der Verwendung von Lotteriegeldern durch Swiss Olympic siehe 
Swiss Olympic, Stiftung Sportförderung Schweiz, abrufbar unter https://www.swissolympic.ch/ueber-swiss-
olympic/partner_labelinhaber/sportfoerderung-schweiz# sowie Merkblatt Leistungssport-Förderkonzept, abruf-
bar unter https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:c4021647-6538-41e4-b223-08129123910a/SO_Forderkon-
zept_A4_4c_D_Einzels_def_ANSICHT.pdf.  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrVbg&Gesetzesnummer=20000431
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrVbg&Gesetzesnummer=20000431
https://vorarlberg.at/documents/302033/473155/Sportst%C3%A4ttenf%C3%B6rderrichtlinie%20M%C3%A4rz%202023.pdf/23a72cd6-6a22-a998-97ed-14fbaa0d3a0a?t=1681464594828
https://vorarlberg.at/documents/302033/473155/Sportst%C3%A4ttenf%C3%B6rderrichtlinie%20M%C3%A4rz%202023.pdf/23a72cd6-6a22-a998-97ed-14fbaa0d3a0a?t=1681464594828
https://www.innsbruck.gv.at/_Resources/Persistent/9887944437cd6cbe3ffce509f14561fe7bd5bbd0/2023-SEP-Endbericht_JR-FINAL_WEB.pdf
https://www.innsbruck.gv.at/_Resources/Persistent/9887944437cd6cbe3ffce509f14561fe7bd5bbd0/2023-SEP-Endbericht_JR-FINAL_WEB.pdf
https://www.innsbruck.gv.at/_Resources/Persistent/9887944437cd6cbe3ffce509f14561fe7bd5bbd0/2023-SEP-Endbericht_JR-FINAL_WEB.pdf
https://www.swissolympic.ch/ueber-swiss-olympic/partner_labelinhaber/sportfoerderung-schweiz
https://www.swissolympic.ch/ueber-swiss-olympic/partner_labelinhaber/sportfoerderung-schweiz
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:c4021647-6538-41e4-b223-08129123910a/SO_Forderkonzept_A4_4c_D_Einzels_def_ANSICHT.pdf
https://www.swissolympic.ch/dam/jcr:c4021647-6538-41e4-b223-08129123910a/SO_Forderkonzept_A4_4c_D_Einzels_def_ANSICHT.pdf
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3.1. Bundesebene 

Art. 68 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999, Stand 
1. Januar 2024, abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de#art_68 sowie 
Bundesgesetz über die Förderung von Sport und Bewegung (Sportförderungsgesetz, SpoFöG) 
vom 17. Juni 2011, Stand 1. September 2023, abrufbar unter  
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/460/de. 

Nach Art. 68 der Schweizer Verfassung fördert der Bund den Sport und betreibt eine Sport-
schule. Auf dieser verfassungsrechtlichen Grundlage wurde im Jahr 2011 (Inkraftsetzung am 
1. Oktober 2012) das Sportförderungsgesetz als Rahmengesetz13 verabschiedet, das u. a. zum Ziel 
hat, den Stellenwert von Sport und Bewegung zu erhöhen und geeignete Rahmenbedingungen 
für die Förderung des Leistungssports zu schaffen.14 Das SpoFöG weist dem Bund diverse Aufga-
ben zu wie z. B. ein nationales Sportanlagenkonzept (NASAK), das der Planung und Koordina-
tion von Sportanlagen von nationaler Bedeutung dient, zu entwickeln. 

Schweizerische Eidgenossenschaft, Bundesamt für Sport (BASPO), abrufbar unter 
https://www.baspo.admin.ch/de, Aufgaben und Ziele des BASPO sowie Nationales Sportanla-
genkonzept (NASAK), 26. Oktober 2023, abrufbar unter https://www.baspo.admin.ch/de/nationa-
les-sportanlagenkonzept-nasak, Schweizerische Eidgenossenschaft, Verordnung über die Förde-
rung von Sport und Bewegung (Sportförderungsverordnung, SpoFöV) vom 23. Mai 2012, Stand 
1. März 2023, abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/461/de#a42 sowie Eidge-
nössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS), Verordnung des 
VBS über Sportförderungsprogramme und -projekte (VSpoFöP) vom 25. Mai 2012, Stand 1. De-
zember 2022, abrufbar unter https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/462/de.  

Das dem VBS angegliederte BASPO fördert in Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten 
Partnern den Breiten- und Spitzensport und möchte die Sport- und Bewegungsaktivitäten auf al-
len Altersstufen steigern (Art. 1 Abs. 1a, 2 und Art. 26 SpoFöG). Es ist Dienstleistungs-, Ausbil-
dungs- und Trainingszentrum für den Schweizer Sport und sportwissenschaftliches Kompetenz-
zentrum. Das BASPO betreibt nach Art. 26 Abs. 3 i. V. m Art. 14 SpoFöG auch die Eidgenössi-
sche Hochschule für Sport Magglingen (EHSM). Zudem ist es für die Sportanlagen von nationaler 
Bedeutung zuständig (Art. 5 Abs. 2 SpoFöG). Das BASPO erarbeitete federführend unter Beteili-
gung u. a. der Swiss Olympic Association (kurz Swiss Olympic)15, weiterer Bundesämter und der 

 

13 Kanton Aargau, Departement Bildung, Kultur und Sport, Anhörungsbericht Sportgesetz (SportG), 14. Februar 
2024, S. 4, abrufbar unter https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/portal/aktuell/anhoerungen/kanton/lau-
fende/entwurf-neues-sportgesetz-(e-sportg)/anh-rungsbericht.pdf.  

14 Eine Übersicht über die sonstigen rechtlichen Grundlagen, auf die das BASPO seine Tätigkeit stützt, ist abrufbar 
unter https://www.baspo.admin.ch/de/gesetzliche-grundlagen.  

15 Swiss Olympic ist einerseits der Dachverband des Schweizer Sports, der 83 nationale Sportverbände vertritt, 
und bildet andererseits das Nationale Olympische Komitee. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de#art_68
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/460/de
https://www.baspo.admin.ch/de
https://www.baspo.admin.ch/de/nationales-sportanlagenkonzept-nasak
https://www.baspo.admin.ch/de/nationales-sportanlagenkonzept-nasak
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/461/de#a42
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/462/de
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/portal/aktuell/anhoerungen/kanton/laufende/entwurf-neues-sportgesetz-(e-sportg)/anh-rungsbericht.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/portal/aktuell/anhoerungen/kanton/laufende/entwurf-neues-sportgesetz-(e-sportg)/anh-rungsbericht.pdf
https://www.baspo.admin.ch/de/gesetzliche-grundlagen
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Arbeitsgemeinschaft schweizerischer Sportämter das NASAK, das laufend zu aktualisieren ist 
(Art. 5 Abs. 1 SpoFöG).16 Dem NASAK liegen insbesondere folgende Ziele zugrunde: 

– Koordination der Sportinfrastrukturen von nationaler Bedeutung, 
– Verbesserung der infrastrukturellen Bedingungen für die nationalen Sportverbände, 
– Erhöhung der Konkurrenzfähigkeit der Schweiz sowohl im Sport als auch bei der Durch-

führung wichtiger internationaler Sportveranstaltungen und 
– Abstimmung der Sportinfrastrukturen von nationaler Bedeutung auf die übrigen Bundes-

politiken (Sachpläne, Inventare). 

Zur Erreichung dieser Ziele kann der Bund Finanzhilfen für den Bau und die Erneuerung von 
Sportanlagen von nationaler Bedeutung gewähren (Art. 5 Abs. 2 SpoFöG). Nach Vorgabe von  
Art. 43 Abs. 2 SpoFöV erstellt das BASPO einen Katalog der bestehenden Sportanlagen von nati-
onaler Bedeutung. Die Kriterien, wann einer Sportanlage nationale Bedeutung zukommt, sind in 
Art. 79 der VSpoFöP geregelt (z. B. müssen die Anlagen alle Anforderungen für die Durchfüh-
rung internationaler Wettkämpfe erfüllen und durch leistungsfähige öffentliche Verkehrsmittel 
erschlossen sein). Das Parlament fasst entsprechende Kreditbeschlüsse zur Förderung. Mit dem 
derzeit noch laufenden Kredit NASAK 5 werden Projekte unterstützt, die in den Jahren 2022 bis 
2027 realisiert werden.  

Schweizerische Eidgenossenschaft, BASPO, Sportanlagenbau, 26. Oktober 2023, abrufbar unter 
https://www.baspo.admin.ch/de/bau-von-sportanlagen sowie Eidgenössische Hochschule für 
Sport Magglingen (EHSM), Fachstelle Sportanlagen, 4. August 2023, abrufbar unter 
https://www.ehsm.admin.ch/de/fachstelle-sportanlagen.  

Die Fachstelle Sportanlagen der EHSM ist das nationale Kompetenzzentrum für die Planung, den 
Bau und den Betrieb von Sportanlagen. Sie beantwortet Fragen zu Planung, Bau sowie Betrieb 
von Sportanlagen, setzt sich in Zusammenarbeit mit anderen Hochschulen durch Forschungspro-
jekte für die Weiterentwicklung der Sportanlagen ein und begleitet eigene Bauvorhaben des BASPO.  

Schweizerische Eidgenossenschaft, BASPO, Aktionsplan Sportförderung, 18. Oktober 2023, ab-
rufbar unter https://www.baspo.admin.ch/de/aktionsplan-sportforderung, Aktionsplan Sportför-
derung des Bundes, 26. Oktober 2016, abrufbar unter https://backend.baspo.admin.ch/fileser-
vice/sdweb-docs-prod-baspoch-files/files/2023/10/31/18e81c3d-7eda-4513-a1b7-
f00c39d0aec3.pdf, VBS, Breitensportkonzept Bund, 26. Oktober 2016, abrufbar unter https://ba-
ckend.baspo.admin.ch/fileservice/sdweb-docs-prod-baspoch-files/files/2023/10/31/eb29d745-
a52e-4e36-8059-33410c3ea0e6.pdf, Leistungssportkonzept Bund, 26. Oktober 2016, abrufbar un-
ter https://www.sportportal.info/wp-content/uploads/2020/12/20161026-Leistungssportkonzept-
des-Bundes.pdf sowie Immobilienkonzept Sport des Bundes, 26. Oktober 2016, abrufbar unter 
https://www.sportportal.info/wp-content/uploads/2020/12/20161026_Sportanlagen-Immobilien-
konzept-des-Bundes.pdf.  

 

16 Zur Zusammensetzung der Arbeitsgruppe siehe BASPO, Arbeitsgruppe NASAK, 1. Juni 2021, abrufbar unter 
https://backend.baspo.admin.ch/fileservice/sdweb-docs-prod-baspoch-files/files/2023/10/31/0d705404-1481-
49d3-9139-b7ea42c57e74.pdf.  
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https://www.sportportal.info/wp-content/uploads/2020/12/20161026-Leistungssportkonzept-des-Bundes.pdf
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https://www.sportportal.info/wp-content/uploads/2020/12/20161026_Sportanlagen-Immobilienkonzept-des-Bundes.pdf
https://www.sportportal.info/wp-content/uploads/2020/12/20161026_Sportanlagen-Immobilienkonzept-des-Bundes.pdf
https://backend.baspo.admin.ch/fileservice/sdweb-docs-prod-baspoch-files/files/2023/10/31/0d705404-1481-49d3-9139-b7ea42c57e74.pdf
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Die Schweizer Regierung (Bundesrat) hat bereits vor einigen Jahren eine konzeptionelle und fi-
nanzielle Gesamtschau zur Weiterentwicklung der Sportförderung des Bundes, den Aktionsplan 
Sportförderung, entwickelt. Der Aktionsplan Sportförderung umfasst ein Breitensport-, ein Leis-
tungssport- und ein Immobilienkonzept und sieht bauliche Maßnahmen bis in das Jahr 2029 mit 
entsprechender Darstellung des Finanzierungsbedarfs bis zum Jahr 2023 vor:  

– Das Breitensportkonzept betont, dass neben den Kosten für den Bau und die Investitionen 
den laufenden Kosten für die Bewirtschaftung der Sportanlagen eine bedeutende Rolle zu-
kommt. Es empfiehlt den Ausbau zielgruppengerechter Sportangebote unter der Prämisse, 
die Sport- und Bewegungsaktivität der Bevölkerung zu steigern. Konkret wird den Gemein-
den geraten, den Zugang zu schulischen Sportinfrastrukturen und den öffentlichen Sport-
anlagen für alle Anbieter von Sportangeboten und den Einwohnern sicherzustellen. Zudem 
sei es angezeigt, die Rahmenbedingungen für das individuelle Sporttreiben und die Siche-
rung der nötigen Bewegungsräume mit den Mitteln des Raumplanungsrechts zu optimieren. 

– Mit dem Leistungssportkonzept sollen die Rahmenbedingungen für Athletinnen und Athle-
ten sowie Trainerinnen und Trainer und damit auch die von ihnen genutzte Infrastruktur 
verbessert werden. Den Kantonen und Gemeinden wird empfohlen, den Bau und Betrieb 
von Sportanlagen und deren bedarfsgerechte Nutzung durch den Leistungssport mit geeig-
neten Maßnahmen zu unterstützen sowie die Kompatibilität der Sportanlagen mit den in-
ternationalen Standards und den Bedürfnissen des Behinderten-Leistungssports sicherzu-
stellen. 

– Das Immobilienkonzept führt Neubauten und Sanierungen von 2018 bis 2023 und Bauvor-
haben ab 2024 in ausgewählten Sportzentren auf. Der Finanzierungsbedarf wird bis ein-
schließlich 2023 und für die Folgejahre auch für den Unterhalt der Sportstätten dargelegt. 
 

Ausdrücklich wird zur Notwendigkeit des Aktionsplans in Bezug auf das Immobilienkonzept an-
gemerkt: „Angesichts der wachsenden Nachfrage in allen Bereichen ist das BASPO nicht mehr in 
der Lage, das entsprechende Angebot bedürfnisgerecht bereitzustellen. Defizite bestehen im Be-
reich der Infrastruktur. So führt ein nicht mehr genügendes Raum- und Flächenangebot zuneh-
mend zu Engpässen. Verschiedene Anlagen sind sanierungsbedürftig oder genügen den Anforde-
rungen nicht mehr. Für gewisse Sportarten fehlen geeignete Räumlichkeiten gänzlich. Sodann 
können neuere Erkenntnisse der Sport- und Trainingswissenschaften mangels geeigneter Infra-
strukturen nicht in die Praxis umgesetzt werden. Für die Ausbildung im Sport, das Kurswesen im 
Breitensport und die Förderung des Leistungssports sind zeitgemäße Infrastrukturen eine zen-
trale Voraussetzung. In den vergangenen Jahren haben sich die Anforderungen an die Ausbil-
dungs- und Trainingsinfrastruktur maßgeblich verändert. Im internationalen Vergleich genügt 
die bestehende Infrastruktur in Magglingen und Tenero diesen Anforderungen nur noch be-
schränkt.“ 

Schweizerische Eidgenossenschaft, BASPO, Förderung in Leistungszentren, 15. Februar 2023, 
abrufbar unter https://www.baspo.admin.ch/de/nationale-leistungszentren-magglingen-und-
tenero und Talent-Treff Tenero, 28. Juli 2022, abrufbar unter https://www.baspo.admin.ch/de/ta-
lent-treff-tenero.  

Das BASPO fördert den Spitzensport mit den Nationalen Leistungszentren in Magglingen, Tenero 
und Andermatt. Magglingen z. B. bietet Trainingsbedingungen und Sportanlagen für mehrere 
Sportarten in Kombination mit Hotellerie, so dass hier Trainingsaufenthalte der nationalen Sport-
verbände durchgeführt werden. Angeboten werden zudem Meisterschaften, Wettkämpfe und 

https://www.baspo.admin.ch/de/nationale-leistungszentren-magglingen-und-tenero
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weitere Veranstaltungen. Daneben stehen Dienstleistungen wie Physiotherapie oder Massage zur 
Verfügung. Diese Sportinfrastruktur und die Dienstleistungen können von Spitzenathletinnen 
und -athleten, die von Swiss Olympic anerkannt sind, genutzt werden. In Tenero findet zweimal 
jährlich ein einwöchiger Workshop für ca. 500 junge Sporttalente mit sportspezifischem Training 
und theoretischen Workshops einschließlich Unterkunft und Verpflegung statt (Talent Treff 
Tenero, 3 T).  

Schweizerische Eidgenossenschaft, BASPO, Bundeskoordination Sport, Bewegung, Raum, Um-
welt (BK SBRU), 20. Dezember 2023, abrufbar unter https://www.baspo.admin.ch/de/bundesko-
ordination-sport-bewegung-raum-umwelt-bk-sbru sowie Bundesamt für Umwelt (BAFU), Forum 
„Landschaft bewegt die Schweiz“, Stand 5. Juli 2023, abrufbar unter https://www.bafu.ad-
min.ch/bafu/de/home/themen/landschaft/veranstaltungen-und-tagungen/forum-landschaft-be-
wegt-die-schweiz.html.  

Das BASPO, das Bundesamt für Umwelt (BAFU), das Bundesamt für Gesundheit (BAG) und das 
Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) haben sich im Rahmen der „Bundeskoordination Sport, 
Bewegung, Raum, Umwelt (BK SBRU)“ zum Ziel gesetzt, gut erreichbare und untereinander ver-
netzte Freiräume für Sport und Bewegung zu schaffen. In dem Zusammenhang wird seit dem 
Jahr 2022 jährlich das Forum „Landschaft bewegt die Schweiz“ organisiert: „Das Forum richtet 
sich an ein breites Publikum aus den Bereichen Bewegung, Sport, Gesundheit, Landschaft und 
Planung. Im Zentrum steht die Frage, wie fachbereichsübergreifend eine qualitätsvolle Land-
schaft gestaltet werden kann, die gleichzeitig für sportliche Aktivitäten und Bewegung dienlich 
und attraktiv ist.“  

Schweizerische Eidgenossenschaft, BASPO, Beratung für Kantone und Gemeinden: Bewegungs- 
und Sportnetz, 26. Oktober 2023, abrufbar unter https://www.baspo.admin.ch/de/beratung-fuer-
kantone-und-gemeinden.  

Ausgehend vom Aktionsplan Sportförderung des Bundes unterstützt das BASPO Städte, Gemein-
den und Regionen beim Aufbau von lokalen Sport- und Bewegungsnetzen mit dem Ziel, dass 
sich die Menschen mehr bewegen, gesünder leben und damit ihre Lebensqualität steigern. Not-
wendige Bewegungsräume sollen so gesichert werden.  

Schweizerische Eidgenossenschaft, BASPO, Lager, abrufbar unter https://www.jugendund-
sport.ch/de/ueber-j-s/leistungen-des-programms-j-s/sportangebote-fuer-kinder-und-jugendli-
che/lager.html sowie Besondere Leistungen für Organisatoren, abrufbar unter https://www.ju-
gendundsport.ch/de/ueber-j-s/leistungen-des-programms-j-s/leihmaterial.html. 

Im Rahmen des vom Bund geförderten Programms „Jugend+Sport (J+S)“ (Art. 6 ff. SpoFöG) wer-
den neben zahlreichen Sportkursen für Kinder und Jugendliche nach Art. 8 SpoFöG auch Sport-
camps angeboten. Kinder und Jugendliche, die daran teilnehmen wollen, müssen zwischen fünf 
und 20 Jahren alt sein und in der Schweiz oder Liechtenstein wohnen oder, wenn sie im Ausland 
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wohnen, die Schweizer Staatsbürgerschaft besitzen. Die anfallenden Gebühren stellen in der Re-
gel eine Kostenbeteiligung dar.17 Organisatoren sind Kantone, Gemeinden, nationale Sportver-
bände, Jugendorganisationen und Schulen. Sie werden vom Bund mit Leihmaterial, Unterkünf-
ten und Transporten unterstützt. So stehen nach Verfügbarkeit Unterkünfte des Bundes mit einer 
Ermäßigung bis zu 50 Prozent zur Verfügung. 

3.2. Beispiele auf der regionalen Ebene der Kantone 

Kanton Aargau, § 41 Verfassung des Kantons Aargau vom 25. Juni 1980, Stand 1. Mai 2024, ab-
rufbar unter https://gesetzessammlungen.ag.ch/app/de/texts_of_law/110.000, Departement Bil-
dung, Kultur und Sport, Anhörungsbericht Sportgesetz (SportG), 14. Februar 2024, abrufbar un-
ter https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/portal/aktuell/anhoerungen/kanton/laufende/ent-
wurf-neues-sportgesetz-(e-sportg)/anh-rungsbericht.pdf und Aargauer Sportgesetz, 5. April 2024, 
abrufbar unter https://www.ag.ch/de/verwaltung/bks/ueber-uns/dossiers-projekte/sportgesetz. 

Die Kantone (und Gemeinden) sind in der Sportförderung Vollzugs- und Kooperationspartner des 
Bundes (Art. 2 und 7 SpoFöG). Im Übrigen sind die Kantone im Bereich der Förderung von Sport 
und Bewegung auf der kantonalen Ebene einschließlich Bau und Bewirtschaftung von eigenen 
Sportanlagen sowie planerischer Gestaltung von Bewegungs- und Freiräumen überwiegend auto-
nom. Teilweise verfügen sie über explizite Rechtsgrundlagen für die Förderung und ein Sport-
konzept. So hält z. B. der Kanton Aargau in § 41 seiner Verfassung fest, dass er den Sport fördert. 
Aktuell hat der Kanton einen Gesetzesentwurf „Sportgesetz“ mit voraussichtlicher Inkraftsetzung 
1. Januar 2026 vorgelegt, womit auch auf den Handlungsbedarf bei Sportanlagen reagiert werden 
soll: „Vor dem Hintergrund einer stark gestiegenen Nachfrage nach Mitteln (Bevölkerungswachs-
tum, Sanierungsbedarf) sollen die durch den Kanton geförderten Infrastrukturen auf den regiona-
len und kantonalen Bedarf besser abgestimmt sein […].“ Mit dem geplanten Sportgesetz sollen 
ebenfalls bessere Rahmenbedingungen für die sportliche, schulische und berufliche Entwicklung 
von talentiertem Nachwuchs geschaffen werden, indem talentfördernde Schulmodelle bereitge-
stellt und die kantonalen sowie nationalen Trainingsstützpunkte unterstützt werden. 

Kanton Basel-Stadt, § 6 Sportgesetz vom 18. Mai 2011, Stand 1. Januar 2022, abrufbar unter 
https://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/371.100. 

Der Kanton Basel-Stadt hat in § 6 Abs. 1 S. 1 und 2 Sportgesetz verankert: „Der Kanton erstellt 
und betreibt Sport- und Bewegungsanlagen. Er stellt diese den Vereinen und dem Breitensport 
während des ganzen Jahres zur Verfügung.“ 

Kanton Schwyz, Kantonales Sportförderkonzept, 2019, abrufbar unter 
https://www.sz.ch/public/upload/assets/38353/Kantonales%20Sportf%C3%B6rderkon-
zept%20SZ_01012019.pdf?fp=1. 

Der Kanton Basel-Stadt hat in § 6 Abs. 1 S. 1 und 2 Sportgesetz verankert: „Der Kanton erstellt 
und betreibt Sport- und Bewegungsanlagen. Er stellt diese den Vereinen und dem Breitensport 
während des ganzen Jahres zur Verfügung.“ Auch das Sportförderkonzept des Kantons Schwyz 

 

17 Siehe z. B. Kanton Aargau, Jugendsportcamps, 2. April 2024, abrufbar unter https://www.ag.ch/de/verwal-
tung/bks/sport/jugendsportcamps.  
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beschäftigt sich in Ziffer 6.2.3 mit der Sportinfrastruktur und führt aus, dass der Kanton in An-
lehnung an das Konzept des Bundes eigene Planungsinstrumente für den Bau und Betrieb von 
Sportanlagen und deren bedarfsgerechte Nutzung durch den Breiten- und Leistungssport unter-
stützt. Zudem fördert der Kanton die Kompatibilität neuer Sportanlagen mit den internationalen 
Standards und den Bedürfnissen des Leistungssports für Menschen mit Behinderungen.  

Schweizerische Eidgenossenschaft, Art. 125 Bundesgesetz über Geldspiele (Geldspielgesetz, 
BGS) vom 29. September 2017, Stand 1. September 2023, abrufbar unter https://www.fedlex.ad-
min.ch/eli/cc/2018/795/de; Kanton Basel-Landschaft, § 7 und 8 Gesetz über die Sportförderung 
vom 7. März 1991, Stand 1. März 2021 und Kantonales Sportanlagen-Konzept (KASAK), abruf-
bar unter https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/bildungs-kultur-und-
sportdirektion/sport/finanzielle-unterstuetzung/kasak sowie Kanton Aargau, Departement Bil-
dung, Kultur und Sport, Anhörungsbericht Sportgesetz (SportG), 14. Februar 2024, S. 3. 

Nach Art. 125 Abs. 1 BGS verwenden die Kantone die Reingewinne aus Lotterien und Sportwet-
ten für gemeinnützige Zwecke in den Bereichen Kultur, Soziales und Sport. Aus diesem Grund 
werden regionale Sportstätten regelmäßig mit Mitteln der staatlichen Lotterien wie dem Swiss-
los-Sportfonds finanziert (so auch § 7 Gesetz über die Sportförderung Basel-Landschaft). Zum 
Teil werden auch staatliche Mittel eingesetzt. Für die Sanierung von Sportanlagen stellt z. B. der 
Kanton Basel-Landschaft Geld in Form von Verpflichtungskrediten zur Verfügung, kleinere Pro-
jekte sollen wie bisher aus Mitteln des Swisslos-Sportfonds mitfinanziert werden. Zur Finanzie-
rung fasst der Kanton Aargau im Anhörungsbericht zum SportG zusammen: „Mit dem Sportge-
setz soll die Möglichkeit geschaffen werden, bei Bedarf Projekte von besonderem kantonalem In-
teresse auch mit ordentlichen Mitteln unterstützen zu können, wenn der Swisslos-Sportfonds 
nicht genügend Mittel zur Verfügung stellen kann. Mit dieser neuen Regelung schließt sich der 
Kanton Aargau der Praxis vieler Kantone an. Sie entschärft die Abhängigkeit vom Swisslos-Sport-
fonds und erhöht die Verlässlichkeit des Kantons in der Sportförderung bei kurzfristigen Ent-
wicklungen (beispielsweise schnelle Umsetzung von Sportanlagenprojekten).“ 

*** 

 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/795/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2018/795/de
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